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Sehr geehrte Damen und Herren
Das Einführungsgesetz zum Opferhilfegesetz (EG OHG, LS 341) trat am 1. Januar 1996 in Kraft. Seither haben sich die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen stark verändert. Einerseits hat der Bund das Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG, SR 312.5) totalrevidiert und das Übereinkommen vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels (SR 0.311.543) sowie das Übereinkommen des Europarates vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention; SR 0.311.35) ratifiziert. Andererseits wurde eine leistungsorientierte Finanzierung der Opferberatungsstellen eingeführt. 
Aufgrund dieser Entwicklungen ist das Einführungsgesetz zum Opferhilfegesetz anzupassen. Unter anderem ist das Gesetz der geänderten Finanzierungsart anzupassen und eine gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zur Gewährleistung eines ausreichenden Angebots an Schutzunterkünften zu schaffen. Weitere Ausführungen zu den Änderungen finden Sie im erläuternden Bericht zum Vorentwurf.
Der Regierungsrat hat die Direktion der Justiz und des Innern am 31. März 2021 ermächtigt, das Vernehmlassungsverfahren durchzuführen (RRB Nr. 362/2021). Entsprechend laden wir Sie ein, sich am Vernehmlassungsverfahren zu beteiligen und ersuchen um Ihre Stellungnahme bis zum 16. Juli 2021 (per Axioma oder per E-Mail an david.rechsteiner@ji.zh.ch). Sämtliche Vernehmlassungsunterlagen sind auch online abrufbar (www.zh.ch -> Politik & Staat -> Gesetze & Beschlüsse -> Vernehmlassungen).
Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre wertvolle Mitarbeit


Freundliche Grüsse


Jacqueline Fehr



Beilage	Vorentwurf mit erläuterndem Bericht


Verteiler
- 	Direktionen des Regierungsrates und Staatskanzlei (Axioma)
- 	Kantonale Opferhilfestelle (Axioma)
- 	Oberstaatsanwaltschaft (Axioma)
- 	Oberjugendanwaltschaft (Axioma)
- 	Bezirksbehörden (E-Mail)
- 	Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte (E-Mail)
- 	Kindesschutzkommission (E-Mail)
- 	Demokratische Juristinnen und Juristen (E-Mail)
- 	Zürcher Anwaltsverband (E-Mail)
- 	Beratungsstelle Frauen-Nottelefon Winterthur (E-Mail)
- 	Beratungsstelle kokon (E-Mail)
- 	BIF Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (E-Mail)
- 	Castagna (E-Mail)
- 	Fachstelle OKey (E-Mail)
- 	Frauenberatung sexuelle Gewalt (E-Mail)
- 	Frauenhaus Winterthur (E-Mail)
- 	Frauenhaus Zürich Violetta (E-Mail)
- 	Frauenhaus Zürcher Oberland (E-Mail)
- 	Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (E-Mail)
- 	Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle des Kinderspitals Zürich (E-Mail)
- 	Opferberatung Zürich (E-Mail)
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